
Datenschutz in der Praxis
Aktuelles und Praxisrelevantes zur grenzüberschreitenden  

Datenübermittlung und dem EU Data Act 

Mittwoch, 28. Februar 2024 | Frankfurt am Main

08.30 Uhr  Registrierung und Kaffee 

09.00 Uhr  Begrüßung & Eröffnung Block 1  
Prof. Dr. Boris P. Paal, M.Jur. (Oxford), TU München, Of Counsel bei Nikol&Goetz  
Dr. Daniel A. Pauly, Partner, Rechtsanwalt, Linklaters LLP  
Torsten Kutschke, Gesamtverlagsleiter Fachmedien Recht & Wirtschaft, dfv Mediengruppe 

09.15 Uhr  Gegenstand und Anwendungsbereich des EU Data Act: Wer ist betroffen?  
Erläuterung der Zielsetzung des EU Data Act | Überblick über den persönlichen, sachlichen  
und territorialen Anwendungsbereich 
Prof. Dr. Boris P. Paal, M.Jur. (Oxford), TU München, Of Counsel bei Nikol&Goetz 
Dr. Daniel A. Pauly, Linklaters LLP, Partner, Rechtsanwalt

10.15 Uhr EU Data Act: Herausforderungen für die Compliance in der Automobilbranche   
Neue Pflichten und Spannungsfelder im Zusammenhang mit Datenzugang und Datennutzung 
Sophie von Schenck, Legal Counsel IT & Data Privacy, Syndikusrechtsanwältin, Kia Europe GmbH  

11.15 Uhr Kaffeepause & Networking 

11.45 Uhr Zusammenspiel des EU Data Act mit der DS-GVO und weiteren EU-Regelungsinitiativen 
Übersicht zu möglichen Friktionen zwischen DS-GVO und EU Data Act bei Anwendung auf personenbe-
zogene Daten | Verhältnis zu Data Governance Act und Digital Services Act   
Prof. Dr. Boris P. Paal, M.Jur. (Oxford), TU München, Of Counsel bei Nikol&Goetz

12.45 Uhr Schlussworte Block 1

13.00 Uhr Mittagessen und Networking

13.45 Uhr Eröffnung Block 2 

14.00 Uhr  Das EU-US Data Privacy Framework: Überblick und praktische Implikationen  
Überblick über den Mechanismus des Data Privacy Framework | Folgen für die Rechtsanwendung bei  
Datenübermittlungen (1) an zertifizierte Unternehmen und (2) auf Grundlage von SCCs oder BCR  
JProf. Dr. Lea Katharina Kumkar, Juniorprofessur für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Rechts- 
fragen der Digitalisierung, Universität Trier 

15.00 Uhr US Data Privacy Law  
Updates on US privacy laws and the shifting State and Federal regulatory landscape | Attemps to adopt 
Federal privacy laws | Regulation of AI | The US view on the EU-US Data Privacy Framework   
Caitlin Potratz Metcalf, Senior US Associate, CIPP/U, Linklaters LLP  
Kris Ekdahl, Senior US Associate, Linklaters LLP 

16.00 Uhr Kaffeepause & Networking 

16.30 Uhr Die grenzüberschreitende Datenübermittlung in der Unternehmenstransaktion  
Übersicht über grenzüberschreitende Datenübermittlungen im Rahmen einer Transaktion  
Untersuchung tauglicher Übermittlungsgrundlagen  
Dr. Daniel A. Pauly, Partner, Rechtsanwalt, Linklaters LLP

17.15 Uhr Schlussworte

17.30 Uhr Ende der Veranstaltung
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Datenschutz in der Praxis 2024 

Die europäische Datenstrategie der Kommission trägt 
Früchte und manifestiert sich zunehmend in Rechtsak-
ten wie dem Data Governance Act und dem Data Act. 
Durch diese Entwicklung sehen sich alle, die Daten 
verarbeiten, mit einem deutlich heterogeneren und 
komplexeren Rechtsrahmen konfrontiert, als dies noch 
vor wenigen Jahren der Fall war. Neben das Recht 
zum Schutz personenbezogener Daten treten nun das 
Datenwirtschaftsrecht mit dem freien Fluss von Daten 
und die Regulierung nicht-personenbezogener Daten. 
Zugleich ergeht eine Vielzahl an Entscheidungen, Leit-
linien und Urteilen zum Umgang mit personenbezoge-
nen Daten, begleitet von Rechtsakten im In- und Aus-
land, die sich spezifischen Aspekten der Datenverar-
beitung widmen. 

Diesen veränderten Umständen tragen wir 
Rechnung, indem wir das Programm erstmals 
zweiteilen: 
Der Vormittag steht ganz im Zeichen der Regulierung 
durch den Data Act. Nachmittags konzentrieren wir 
uns sodann auf eine datenschutzrechtliche Materie, 
die in der jüngsten Vergangenheit zu Recht viel Auf-
merksamkeit erfahren hat: die grenzüberschreitende 
Datenverarbeitung – auch und insbesondere betref-
fend den Transfer in die USA.

Sie haben noch kein Abo?

 Ich möchte  
  DATENSCHUTZ-BERATER  

 für 379,– EUR inkl. MwSt. und Versandkosten

  K&R  
 für 584,– EUR inkl. MwSt. und Versandkosten

  Betriebs Berater  
 für 859,– EUR inkl. MwSt. und Versandkosten

  Compliance Berater  
 für € 589,50 inkl. MwSt. und Versandkosten

 im jährlichen Abonnement beziehen.

Anmeldung Datenschutz in der Praxis – Frankfurt 
www.ruw.de/datenschutzpraxis

per Fax: 069. 7595-1150   
per E-Mail: Lena.Wehrmann@dfv.de

Kooperationspartner:

 Abonnenten DSB, K&R, BB, CB | Behördenvertreter          regulärer Preis        

Deutscher Fachverlag GmbH · Ansprechpartner: Lena Wehrmann
Mainzer Landstraße 251 · 60326 Frankfurt · Tel: 069 7595 2784 · Fax: 069 7595 1150 · Lena.Wehrmann@dfv.de

Veranstaltungsort  
Linklaters LLP, Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main 

Teilnahmegebühr 
519,00 Euro (zzgl. MwSt.) Abonnenten DSB, K&R, BB, CB | Behördenvertreter
679,00 Euro (zzgl. MwSt.) Normalpreis
Die Teilnahmegebühr bitten wir nach Erhalt der Rechnung zu überweisen. 
 
Rabatte – So sparen Sie intelligent: 
Mehrbucherrabatt  
5 % bei Anmeldung von 3 oder mehr Teilnehmern einer Kanzlei/einer 
Institution/einer Behörde/einer Kammer ab dem 3. Teilnehmer.

Frühbucherrabatt  
5 % bis Buchung zum 8. Januar 2024.  
 
Anmeldeschluss 
27. Februar 2024
Bitte beachten Sie, dass die Plätze für eine Vor-Ort Teilnahme begrenzt sind.
Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.

Stornierung
Die Anmeldung ist übertragbar. Bei Stornierung bis 28 Tage vor Veranstaltung 
(Eingangsdatum) wird eine Bearbeitungsgebühr i.H.v. 75,- € erhoben. Danach 
ist die volle Teilnahmegebühr zu entrichten.

Eine Fortbildungsbescheinigung nach § 15 FAO in Höhe von  
7 Stunden und 15 Minuten für Ihre berufliche Weiterbildung wird erteilt.

Weitere Informationen: 
Wir sind berechtigt, unsere Veranstaltungen aus wichtigem Grund abzusagen 
oder zeitlich zu verlegen, insbesondere bei unzureichender Teilnehmerzahl 
oder Absage bzw. Erkrankung der Referenten. Die Teilnehmer werden hiervon 
umgehend schriftlich oder per E-Mail in Kenntnis gesetzt. Bereits gezahlte Ge-
bühren werden zur Teilnahme an anderen Veranstaltungen gutgeschrieben 
oder zurückerstattet. Ein weiterer Schadensersatzanspruch besteht nicht, außer 
in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.   


